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 Veröffentlicht am 14.08.2007

Norm

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Ein Konkursgläubiger, der bei der Verteilung zu Unrecht übergangen wurde, verletzt seine Rettungsp icht im Sinne des

§ 2 Abs 2 AHG, wenn er trotz Au orderung weder in den Verteilungsentwurf Einsicht nimmt und Erinnerungen erhebt,

noch den Verteilungsbeschluss mit Rekurs bekämpft.
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